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Verordnung 

 
Gemäß § 43 Abs. 1 lit. b der Straßenverkehrsordnung (StVO) 1960, BGBl. Nr. 159, i.d.g.F. wird 
aus Anlass der Baustelle an der Seilbahn in St. Gilgen für die Arbeiten auf der B158 Wolfgangsee 
Straße bei ca. StrKm 27,9 in der Zeit von 13.01.2020 bis 30.09.2020 verordnet: 
 
1) Das Verkehrszeichen „Einbiegen nach rechts verboten“ gemäß § 52 lit. a Ziffer 3b StVO 

1960 lt. Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung vom 30.06.1999, Zahl 
6/367-5601/4-1999 auf der B 158 am nördlichen Ende des Busbahnhofes in St. Gilgen ist für 
die Dauer der Arbeiten zum Abbau der Seilbahnseile und der Sperre des kleinen Parkplatzes 
auszudrehen, auszukreuzen oder abzudecken, um die Zufahrt zum „Poststüberl“ zu gewäh-
ren. 

 
2) Die gegenständliche Verordnung gilt nur während der Baumaßnahmen an der Seilbahn bis 

30.09.2020 und nur während der Sperre des kleinen Parkplatzes. 
 
3) Die gegenständliche Verordnung ist durch die Landesstraßenverwaltung kundzumachen und 

tritt mit Ausdrehen oder Abdecken in Kraft. 
Der genaue Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit) der Anbringung bzw. der Entfernung der Stra-
ßenverkehrszeichen ist schriftlich in einem Aktenvermerk festzuhalten, durch Unterschrift 
zu bestätigen und auf Verlangen der Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung vorzule-
gen. 
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Für den Bezirkshauptmann: 
 
Doris Aigner 
Amtssigniert. Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur oder des elektronischen Siegels finden Sie unter 

www.salzburg.gv.at/amtssignatur 

 
 
Ergeht an: 
 
1. Referat Landesstraßenverwaltung, Michael-Pacher-Straße 36, Postfach 527, 5020 Salzburg, 

Intern 
2. Straßenmeisterei Flachgau, Schöngumprechting 35, 5201 Seekirchen, E-Mail 
3. Gemeinde Sankt Gilgen, Mozartplatz 1, 5340 Sankt Gilgen, E-Mail 
4. Polizeiinspektion St. Gilgen, Schwarzenbrunnerstraße 9, 5340 St. Gilgen, E-Mail 
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